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001 Verwaltungsrecht allgemein

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

PG 1965 §17 Abs1 idF 1985/426;

PG 1965 §17 Abs1 idF 2000/I/142;

PG 1965 §4 Abs1 idF 2000/I/142;

PG 1965 §4 Abs5 idF 2000/I/094;

PG 1965 §6 Abs4 idF 2000/I/094;

PG 1965 §6 Abs5 idF 2000/I/094;

VwRallg;

Rechtssatz

Wenn die Beschwerde vermeint, dass nach den Gesetzesmaterialien zur Stammfassung Wahl- und Stiefkinder nicht

besser gestellt sein sollten als eheliche Kinder, ist ihr zu entgegnen, dass mittlerweile (seit der 8. PG-Novelle, BGBl. Nr.

426/1985) Wahlkinder den ehelichen Kindern gleichgestellt wurden. Dass Stiefkinder nicht schlechter gestellt sein

dürften als eheliche oder andere Kinder, ist jedenfalls aus den Gesetzesmaterialien nicht abzuleiten.
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